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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger von Langenwetzendorf und 
den Ortteilen, Daßlitz, Erbengrün, Göttendorf, Hain, Hainsberg, 
Hirschbach, Lunzig mit Kauern, Naitschau, Neugernsdorf, Neuär-
gerniß, Nitschareuth, Wellsdorf, Wildetaube mit Altgernsdorf und 
Wittchendorf sowie Zoghaus, 
 

für das Vertrauen in meine Person zur Bürgermeisterwahl möchte 
ich mich recht herzlich bei Ihnen allen bedanken. 
 

Das deutliche Wahlergebnis sehe ich als ihren Auftrag, unsere schö-
ne Gemeinde gemeinsam mit den Einwohnerrinnen und Einwohnern 
auch zukünftig weiter zu entwickeln und die vorhandenen sehr gu-
ten Strukturen zu fördern und zu festigen. 
 

Ich werde Ihnen jederzeit als Ansprechpartner für Hinweise, neue 
Ideen oder auch Kritik zur Verfügung stehen. 
 

Einen großen Dank richte ich an die vielen ehrenamtlichen Wahlhel-
ferinnen und Wahlhelfer und unsere Gemeindeangestellten. 
 

Gehen wir es gemeinsam an, um auch die nächsten Jahre sagen zu 
können: 
 

Unsere Gemeinde, eine moderne, lebenswerte starke ländliche 
Gemeinschaft. 
 

Ihr Bürgermeister 
Kai Dittmann 
 
 
 
 

Großer Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer 
 

Für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der Bürgermeisterwahl am 

21. Februar 2021 bedanken sich die Gemeindewahlleiterin Andrea Knoch sowie Stell-

vertreter Manuel Sengewald bei allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern. 

Die reibungslose, sorgfältige und erfolgreiche Durchführung von Wahlen hängt zu einem 

Großteil von dem Einsatz der zahlreichen ehrenamtlichen Helfer ab, die bereit sind, 

hierfür ihre Freizeit zu opfern. 
 

Außerdem bedanken möchten wir uns bei den Vogtlandwerkstätten, die uns so prob-

lemlos ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben. 
 

Die Beachtung und Durchsetzung des erarbeiteten Infektionsschutzkonzeptes zur Ein-

dämmung möglicher Infektionen aufgrund der bestehenden Pandemie machte den 

Wahltag für alle zu einer ganz besonderen Herausforderung. Die Wählerinnen und 

Wähler haben sich in Bezug auf die Einhaltung der vorgegebenen Hygienemaßnahmen 

mustergültig verhalten. 

 
 

 
 



-  3  - 

 

Die nächste Ausgabe des 
 

Amtsblattes der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

erscheint am Montag, den 12. April 2021. 
 

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge ist 

Freitag, der 26. März 2021 
bis spätestens 14.00 Uhr 

in der Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf. 
 

Es besteht auch die Möglichkeit, die Manuskripte 
per E-Mail an folgende Adresse zu schicken: 

 

info@langenwetzendorf.de  oder 
ruddat@langenwetzendorf.de 

 

 
 

Gemeindeverwaltung Langenwetzendorf 
 

Anschrift:  Platz der Freiheit 4, 
     07957 Langenwetzendorf 
 

Internet:  www.langenwetzendorf.de 
 

E-Mail:   info@langenwetzendorf.de 
 

Telefon:   036625/5200 
 

Telefax:   036625/52023 
 

Öffnungszeiten: 
 

Dienstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 15.30 Uhr 
 

Donnerstag:  09.00 - 12.00 und 13.00 - 18.00 Uhr 
 

Freitag:   09.00 - 12.00 Uhr 
 

 
Sprechzeiten des KOBB der Polizeiinspektion Greiz 

 

jeden Donnerstag von 15.00 bis 18.00 Uhr 
 

Tel.: 036625/50 512 

 
Sprechzeiten der Revierförsterin 

 

Auf Grund der derzeitigen Situation finden keine Sprechzeiten 

statt. Terminabsprachen telefonisch unter: Tel.: 0172-3480 414. 
 

Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Wald-
besitzer der Gemarkungen des ehemaligen Vogtländischen 
Oberlandes, der Gemarkungen Göttendorf, Hain, Hainsberg, 
Kauern, Lunzig, Langenwetzendorf, Kühdorf und Mehla. 

 
Die gemeinsame Schiedsstelle der Gemeinden Lan-
genwetzendorf, Kühdorf und der Stadt Hohenleuben 

 

Für Streitigkeiten mit dem Nachbarn, dem Vermieter oder auch 
dem Handwerker steht Ihnen als Schiedsperson Frau Daniela 
Petermann zur Verfügung. 
 

Für Terminvereinbarungen wenden Sie sich bitte an die Ge-
meindeverwaltung Langenwetzendorf, Tel.: 036625 5200. 
 

 

Anzeigenschluss für die April-Ausgabe 

ist am Donnerstag, 25.03.2021 
 

07950 Zeulenroda-Triebes    Geraer Straße 1 
 

Tel. 036622/79056    druckerei@schwolow.eu 
 

 
 

Impressum 
 

Das Amtsblatt erscheint regelmäßig jeden 2. Montag im Monat sowie im Be-
darfsfall. Die Verteilung erfolgt kostenlos an alle Haushalte der Gemeinde 
Langenwetzendorf, der Stadt Hohenleuben und der Gemeinde Kühdorf. 
Darüber hinaus ist das Amtsblatt in der Gemeindeverwaltung Langenwetzen-
dorf, Platz der Freiheit 4, 07957 Langenwetzendorf kostenlos erhältlich. Ge-
gen Übernahme der Portokosten können diese bestellt werden. 
 

- Herausgeber: Gemeinde Langenwetzendorf, Platz der Freiheit 4, 
07957 Langenwetzendorf, Telefon 036625/520-0, Telefax 036625/52023 

 

- Verantwortlich für den amtlichen Teil ist Bürgermeister Kai Dittmann. 
 

- Verantwortlich für Informationen außerhalb des amtlichen Teils sind die 
jeweiligen Vereine, Institutionen, Verbände und Kirchen. 

 

- Herstellung und Verantwortung für den Anzeigenteil: 
 Schwolow Bürosysteme & Druckerei, Triebes, Geraer Straße 1, 
 07950 Zeulenroda-Triebes, Tel. 036622/79056 
 

- Verantwortliche für die Verteilung: Mediengruppe Thüringen Media, 
 Allgemeiner Anzeiger GmbH, Außenstelle Zeulenroda, Schopperstraße 1 - 5, 
 07973 Zeulenroda-Triebes, Tel.: 036628 - 49730. 
 

 

Ärztlicher Notdienst 
 

 

Bei bedrohlichen und Notfällen: 
 

Telefonnummer für den 
 

ärztlichen und zahnärztlichen Bereitschaftsdienst 
 

sowie Apothekenbereitschaft außerhalb der Praxiszeit: 
 

116 117 
 

Rettungsleitstelle Gera: 
 

0365/48820 bzw. 0365/412176 
 

Für lebensbedrohliche Notfälle rufen Sie 

bitte den Rettungsdienstarzt unter  112. 

 
 

pothekenbereitschaft 
 

Zeulenroda - Triptis mit täglichem Wechselrhythmus 
 

Notdienst von 8.00 - 8.00 Uhr 
 

Alte Apotheke Zeulenroda     Tel. 036628/58970 
 

Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda Tel. 036628/4030 
 

Neue Apotheke Zeulenroda     Tel. 036628/58970 
 

Stadtapotheke ZEULENRODA    Tel. 036628/97334 
 

Stadtapotheke TRIEBES      Tel. 036622/51359 
 

Apotheke am Wasserturm Hohenleuben Tel. 036622/7049 
 

Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf Tel. 036625/20034 
 

Markt-Apotheke Auma-Weidatal    Tel. 036626/20351 
 

Stadt-Apotheke Triptis      Tel. 036482/3500 
 

08.03.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

09.03.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

10.03.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

11.03.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

12.03.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

13.03.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

14.03.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

15.03.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

16.03.  stadtapotheke TRIEBES 
 

17.03.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

18.03.  Alte Apotheke Zeulenroda  
 

19.03.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

20.03.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

21.03.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

22.03.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

23.03.  stadtapotheke TRIEBES 
 

24.03.  stadtapotheke TRIEBES 
 

25.03.  stadtapotheke TRIEBES 
 

26.03.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

27.03.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

28.03.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

29.03.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

30.03.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

31.03.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

01.04.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

02.04.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

03.04.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

04.04.  Markt-Apotheke Auma-Weidatal 
 

05.04.  Alte Apotheke Zeulenroda 
 

06.04.  Neue Apotheke Zeulenroda 
 

07.04.  Apotheke im Leubatal Langenwetzendorf 
 

08.04.  Stadt-Apotheke Triptis 
 

09.04.  Apotheke am Wasserturm Hohenleuben 
 

10.04.  Apotheke am Stadtbrunnen Zeulenroda 
 

11.04.  stadtapotheke ZEULENRODA 
 

12.04.  stadtapotheke ZEULENRODA 
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Amtliche Bekanntmachungen 

der Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

der Feststellung des Wahlergebnisses der 
Wahl zum hauptamtlichen Bürgermeister der 

Gemeinde Langenwetzendorf am 21. Februar 2021 
 

1. 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung 
am 22. Februar 2021 das endgültige Ergebnis der Bürgermeis-
terwahl in der Gemeinde Langenwetzendorf wie folgt festge-
stellt: 
 

Zahl der Wahlberechtigten:     3.547 
Zahl der Wähler:        2.255 
Zahl der ungültigen Stimmabgaben:       27 
Zahl der gültigen Stimmabgaben:   2.228 
 

Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 
 

Listen Kennwort  Vorname, Name  Anzahl der    in % 
Nr.            Stimmen 
 

 

1  CDU   Kai Dittmann   1.830      82,1 
2  Ebert   Olaf Ebert        398      17,9 
 

Mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen entfal-
len auf Dittmann, Kai - Kennwort CDU  -  1.830 Stimmen. 
 

Er ist somit zum Bürgermeister der Gemeinde Langenwetzen-
dorf gewählt. 
 

2. 
Jeder Wahlberechtigte bei der Wahl des hauptamtlichen Bür-
germeisters kann binnen zwei Wochen nach Bekanntmachung 
der Feststellung des Wahlergebnisses die Feststellung des 
Wahlergebnisses durch schriftliche Erklärung bei der zuständi-
gen Rechtsaufsichtsbehörde, dem Landratsamt Greiz, Dr.-
Rathenau-Platz 11, 07973 Greiz wegen Verletzung der Best-
immungen des Thüringer Kommunalwahlgesetzes oder der 
Thüringer Kommunalwahlordnung anfechten. Die schriftliche 
Erklärung ist vom Anfechtenden persönlich und handschriftlich 
zu unterzeichnen und im Original einzureichen. Die Anfechtung 
muss innerhalb der Anfechtungsfrist begründet werden. Neue 
Gründe, die nach der Anfechtungsfrist vorgetragen werden, 
können im Wahlanfechtungsverfahren nicht mehr berücksich-
tigt werden. 
 

3. 
Diese Bekanntmachung ist auch im Internet auf der Seite der 
Gemeinde Langenwetzendorf (www.langenwetzendorf.de; 
Amtsblatt) veröffentlicht. 
 

Langenwetzendorf, 23.02.2021 
 

Knoch 
Wahlleiterin 
 
 

Bürgermeisterwahl 
 

der Gemeinde Langenwetzendorf 
am 21.02.2021 - Endgültiges Ergebnis 

 

Gemeinde gesamt: 
 

Wahlberechtigte:    3.547  (ohne Wahlschein: 2.594 / 
mit Wahlschein: 953) 

 

Wähler:      2.255 
 

Wahlbeteiligung: 63,6 % 
 

Ungültige Stimmen:        27 
 

Gültige Stimmen:   2.228 
 

hauptamtlich 
 

Nr.  Wahlvorschlag     Stimmen      % 
 

1  Dittmann, Kai (CDU)      1.830    82,1 
 

2  Ebert, Olaf           398    17,9 
Stimmbezirk: Langenwetzendorf - Kulturhaus 
 

Wahlberechtigte:       717 (ohne Wahlschein: 487 / 
mit Wahlschein: 230) 

Wähler:         255 
 

Wahlbeteiligung: 35,6 % 
 

Ungültige Stimmen:          1 
 

Gültige Stimmen:      254 
 

Nr.   Wahlvorschlag    Stimmen      % 
 

1   Dittmann, Kai (CDU)      202      79,5 
 

2   Ebert, Olaf          52      20,5 
 

Stimmbezirk: Langenwetzendorf - Begegnungsstätte 
 

Wahlberechtigte:   824  (ohne Wahlschein: 531 / 
mit Wahlschein: 293) 

 

Wähler:     290 
 

Wahlbeteiligung: 35,2 % 
 

Ungültige Stimmen:          3 
 

Gültige Stimmen:  287 
 

Nr.   Wahlvorschlag     Stimmen     % 
 

1   Dittmann, Kai (CDU)       248     86,4 
 

2   Ebert, Olaf           39     13,6 
 

Stimmbezirk: Vogtlandwerkstätten Naitschau 
 

Wahlberechtigte:   749 (ohne Wahlschein: 528 / 
mit Wahlschein: 221) 

 

Wähler:     218 
 

Wahlbeteiligung: 29,1 % 
 

Ungültige Stimmen:          8 
 

Gültige Stimmen:  210 
 

Nr.   Wahlvorschlag     Stimmen     % 
 

1   Dittmann, Kai (CDU)       155     73,8 
 

2   Ebert, Olaf           55     26,2 
 

Stimmbezirk: Daßlitz 
 

Wahlberechtigte:   232 (ohne Wahlschein: 203 / 
mit Wahlschein: 29) 

 

Wähler:     123 
 

Wahlbeteiligung: 53,0 % 
 

Ungültige Stimmen:      1 
 

Gültige Stimmen:  122 
 

Nr.   Wahlvorschlag     Stimmen     % 
 

1   Dittmann, Kai (CDU)         84     68,9 
 

2   Ebert, Olaf           38     31,1 
 

Stimmbezirk: Nitschareuth 
 

Wahlberechtigte:   161 (ohne Wahlschein: 125 / 
mit Wahlschein: 36) 

 

Wähler:           92 
 

Wahlbeteiligung: 57,1 % 
 

Ungültige Stimmen:     - 
 

Gültige Stimmen:        92 
 

Nr.   Wahlvorschlag     Stimmen     % 
 

1   Dittmann, Kai (CDU)         88     95,7 
 

2   Ebert, Olaf             4       4,3 
 
Stimmbezirk: Lunzig 
 

Wahlberechtigte:   182 (ohne Wahlschein: 153 / 
mit Wahlschein: 29) 

 

Wähler:     101 
 

Wahlbeteiligung: 55,5 % 
 

Ungültige Stimmen:          1 
 

Gültige Stimmen:  100 
 

Nr.   Wahlvorschlag     Stimmen     % 
 

1   Dittmann, Kai (CDU)         85     85,0 
 

2   Ebert, Olaf           15     15,0 
 
Stimmbezirk: Wildetaube 
 

Wahlberechtigte:   543 (ohne Wahlschein: 446 / 
mit Wahlschein: 97) 

 

Wähler:     187 
 

Wahlbeteiligung: 34,4 % 

http://www.langenwetzendorf.de/
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Ungültige Stimmen:          2 
 

Gültige Stimmen:  185 
 

Nr.   Wahlvorschlag     Stimmen     % 
 

1   Dittmann, Kai (CDU)       133     71,9 
 

2   Ebert, Olaf           52     28,1 
 
Stimmbezirk: Neugernsdorf 
 

Wahlberechtigte:   139 (ohne Wahlschein: 121 / 
mit Wahlschein: 18) 

 

Wähler:           70 
 

Wahlbeteiligung: 50,4 % 
 

Ungültige Stimmen:          2 
 

Gültige Stimmen:    68 
 

Nr.   Wahlvorschlag     Stimmen     % 
 

1   Dittmann, Kai (CDU)         49     72,1 
 

2   Ebert, Olaf           19     27,9 
 
Briefwahlbezirk: 
 

Wähler:     919 
 

Ungültige Stimmen:          9 
 

Gültige Stimmen:  910 
 

Nr.   Wahlvorschlag     Stimmen     % 
 

1   Dittmann, Kai (CDU)       786     86,4 
 

2   Ebert, Olaf         124     13,6 
 
 

Einladung Gemeinderatssitzung 
 

Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates Langen-
wetzendorf findet am 
 

  Montag, d. 22. März 2021 um 19.00 Uhr 
  im Kulturhaus Langenwetzendorf  
  Hohe Straße 23, 07957 Langenwetzendorf  
 

statt. 
 

Tagesordnung: 
 

  1. Feststellung ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähig-
keit, Bestätigung der Tagesordnung, Genehmigung der Nie-
derschrift der Gemeinderatssitzung vom 21. Dezember 2020 

  2. Bürgerfragestunde 
  3. Aufstellungsbeschluss 3. Änderung des Vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes „Wertbau“ 
  4. Billigung des Entwurfs der 3. Änderung des Vorhabenbe-

zogenen Bebauungsplanes „Wertbau“ 
  5. Billigung des Städtebaulichen Vertrages zur Refinanzierung 

des Ausgleichs der 3. Änderung Bebauungsplan Nr. 1 Ge-
werbegebiet „Daßlitzer Kreuz“ 

  6. Satzungsbeschluss 3. Änderung mit Teilaufhebung Bebau-
ungsplan Nr. 1 Gewerbegebiet „Daßlitzer Kreuz“ 

  7. Über- und außerplanmäßige Ausgaben 2021 
  8. Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Langenwet-

zendorf 
 

  9. Nichtöffentlicher Teil 
 

Alle Interessierten werden hiermit eingeladen. 
 

Dittmann 
Bürgermeister 
 
 

Einladung 
 

Die nächste Sitzung des Bau- und Umweltausschusses findet 
 

am Donnerstag, den 25. März 2021 um 18.30 Uhr 
im Kulturhaus Langenwetzendorf, Hohe Straße 23 

 

statt. 
 

Tagesordnung: 
 

Bürgerfragestunde 
 

Bauanträge 
 

Sonstiges 
 

Alle Interessierte werden hiermit eingeladen. 
 

gez. Dittmann 
Bürgermeister 

 

Amtliche Bekanntmachungen 

der Stadt Hohenleuben 
 

 

Satzung 
 

zur Regelung der Aufwandsentschädigung 
für die ehrenamtlichen Angehörigen der 

Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hohenleuben 
(Feuerwehrentschädigungssatzung) 

 

Vom 23.12.2020 
 

Aufgrund des § 19 Abs. 1 Thüringer Kommunalordnung (Thür-
KO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Thü-
ringer Gesetz zur Umsetzung erforderlicher Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (ThürCorPanG) 
vom 11. Juni 2020 (GVBl. 17/2020 vom Ausgabetag 24. Juni 
2020, S. 277, 278) i.V.m. § 14 Abs. 4 des Thüringer Gesetz für 
den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophen-
schutz (ThürBKG) vom 5. Februar 2008 (GVBl. S. 22), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Juni 2018 
(GVBl. S. 317) und der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungs-
verordnung (ThürFwEntschVO) vom 26. Oktober 2019 (GVBl. 
13/2019 vom Ausgabetag 29. November 2019, S. 457) in der 
Fassung der Änderung durch die am 01. November 2020 in 
Kraft getretene Erste Verordnung zur Änderung der Thüringer 
Feuerwehr-Entschädigungsverordnung vom 13. Oktober 2020 
(GVBl. 25/2020 vom Ausgabetag 29. Oktober 2020, S. 543) 
hat der Stadtrat der Stadt Hohenleuben am 22.12.2020 die 
nachfolgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 

(1) Ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Hohenleuben, die ständig zu besonderen Dienstleis-
tungen herangezogen werden, erhalten eine monatliche 
Aufwandsentschädigung nach Maßgabe dieser Satzung. 
Mit der Aufwandsentschädigung sind mit Ausnahme der 
Reisekosten nach Abs. 2 alle mit der Wahrnehmung des 
Ehrenamts verbundenen Auswendungen abgegolten. 

 

(2) Reisekosten sind in entsprechender Anwendung des Thü-
ringer Reisekostengesetzes vom 23. Dezember 2005 (GVBl. 
S. 446) in der jeweils geltenden Fassung zu berechnen. 

 

§ 2 
Höhe der Aufwandsentschädigung 

 

(1) Der Stadtbrandmeister erhält eine monatliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von 190,00 Euro. 

 

(2) Der Wehrführer erhält eine monatliche Aufwandsentschä-
digung in Höhe von 110,00 Euro.  

 

(3) Der Leiter der Jugendfeuerwehr erhält eine monatliche 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 80,00 Euro.  

 

(4) Die Vertreter der Positionen nach (1) und (2) erhalten je-
weils die Hälfte des für die Position vorgesehenen Betrages 
(§ 6 Abs. 6 ThürEntschVO). Nimmt der jeweilige Vertreter 
die Aufgaben des Vertretenen zeitweise voll wahr, so rich-
tet sich die Aufwandsentschädigung nach § 6 Abs. 7 Thür- 
EntschVO. 

 

(5) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für den 
 

- Gerätewart          85,00 Euro / Monat 
 

- Feuerwehrangehörigen für 
die Alarm- und Einsatzplanung    75,00 Euro / Monat 

 

- Feuerwehrangehörigen für 
die Bedienung, Wartung und 
Pflege der Informations- und 
Kommunikationsmittel      75,00 Euro / Monat 

 

- Feuerwehrangehörigen für 
die statistische Datenerfassung    75,00 Euro / Monat 

 

- Feuerwehrangehörige als 
Sicherheitsbeauftragte der 
Feuerwehr         75,00 Euro / Monat 
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(6) Ausbilder mit Aufgaben, die mit denen der Kreisausbilder 
vergleichbar sind, erhalten eine Aufwandsentschädigung 
von 17,00 Euro je Unterrichtssunde (45 Minuten). 

 

§ 3 
Gleichstellungsbestimmung 

 

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Satzung gelten 
jeweils für alle Geschlechter. 
 

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.12.2019 in Kraft. 
 

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt die 
Satzung zur Regelung der Aufwandsentschädigung für die 
Ehrenbeamten und ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, 
die ständig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen 
werden, der Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Hohenleu-
ben vom 20.05.2008 (Amtsblatt Leubatalanzeiger der Ver-
waltungsgemeinschaft Leubatal Nr. 10 des Jahrgangs 2008 
vom Ausgabetag Freitag 30.05.2008) außer Kraft. 

 

Hohenleuben, den 23.12.2020  
 

 
 

Stöhr 
Beigeordneter 
Stadt Hohenleuben 
 
Hinweis nach § 21 Abs. 4 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO): 
 

1
Sollte die vorstehend öffentliche bekannt gemachte Satzung 

unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in 
der ThürKO enthalten oder aufgrund der ThürKO erlassen 
worden sind, zustande gekommen sein, so ist eine solche 
Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach der Satzungsbekanntmachung gegenüber der Stadt 
Hohenleuben über die Gemeinde Langenwetzendorf als erfül-
lende Gemeinde für die Stadt Hohenleuben 
 

(Anschrift: Stadt Hohenleuben  
über die Gemeindeverwaltung der 
Gemeinde Langenwetzendorf 
Platz der Freiheit 4 
07957 Langenwetzendorf) 

 

unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
 

²Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Genehmigung, die 
Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
 

³Wurde eine Verletzung nach Satz 1 geltend gemacht, so ist 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Jahresfrist die Geltend-
machung einer Verletzung nicht auf einen Personenkreis be-
schränkt. 
 
 

ENDE  AMTLICHER  TEIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Geburtstage - Jubiläen 
 

 

Die Gemeinde Langenwetzendorf gratu-

liert allen Seniorinnen und Senioren, die in 

den vergangenen Wochen Geburtstag hatten, 
nachträglich sehr herzlich: 
 

am 13.02. 
Eleonora Theilig, in Langenwetzendorf   zum 85. Geburtstag 
 

am 14.02. 
Helmut Stier, in Langenwetzendorf    zum 80. Geburtstag 
 

am 14.02. 
Fredi Walther, in Langenwetzendorf   zum 70. Geburtstag 
 

am 19.02. 
Wolfgang Güther, in Zoghaus     zum 80. Geburtstag 
 

am 19.02. 
Otto Nöller, in Naitschau       zum 70. Geburtstag 
 

am 22.02. 
Martin Zuckmantel, in Wildetaube    zum 80. Geburtstag 
 

am 23.02. 
Renate Schröter, in Wildetaube     zum 70. Geburtstag 
 

am 26.02. 
Monika Ronowicz, in Langenwetzendorf  zum 80. Geburtstag 
 

am 05.03. 
Elisabeth Rusy, in Göttendorf     zum 70. Geburtstag 
 

Wir wünschen allen Ehe- und Altersjubilaren 
Gesundheit und alles Gute. 

 

Die Stadt Hohenleuben gratuliert nach-

träglich allen Seniorinnen und Senioren, die 
in den vergangenen Wochen Geburtstag 
hatten, nachträglich sehr herzlich: 
 

am 26.02. 
Klaus Richter, in Hohenleuben     zum 80. Geburtstag 
 

am 03.03. 
Birgit Lehnert, in Hohenleuben     zum 70. Geburtstag 
 

Wir wünschen der Altersjubilarin Gesundheit und alles Gute. 
 
 

 
 

Kirchliche Nachrichten 
 

 
Stimmt’s?  
 

Ob ein Konzert gelingt und Musik gut klingt, hängt von vielen 
Faktoren ab. Unter anderem davon, wie sauber die Instrumen-
te stimmen. 
 

Von dem brasilianischen ‚Bischof der Armen‘ Dom Helder 
Camara ist seine Faszination für die Kunst des Instrumenten-
stimmens überliefert. »Ich bewundere«, schreibt er, »ja ich 
beneide nicht nur dein feines Ohr, das jeden Ton heraushört 
und in jedem Ton die kleinste Unstimmigkeit, das geringste 
unrechte Intervall wahrnimmt … Ich bewundere, ja ich beneide 
das sanfte Geschick, mit dem du die verstimmten Töne höher 
stellst, bis sie wieder im Einklang sind …«  
 

Ja, beim Stimmen eines Instrumentes gibt es viel zu lernen 
und immer wieder staune ich selbst, wenn ich z.B. beim Kla-
vierstimmen zugegen bin oder beim Orgelstimmen mithelfe. 
Dabei geht es mir ähnlich wie Helder Camara. Das Stimmen 
eines Instrumentes ist ‚Lebens-schule‘! Ich lerne dabei, die 
Unstimmigkeiten im eigenen Leben und in meiner Umgebung 
wahrzunehmen - die Misstöne und die Ungerechtigkeiten im 
Zusammenleben der Menschen, die Dissonanzen und die 
Spannungen zwischen Arm und Reich, die unsauberen und die 
falschen Töne der Mächtigen und Einflussreichen. Und ich darf 
ein Geschick darin entwickeln, manches unrechte Intervall, 
manche Kluft der Benachteiligung, Unterdrückung und Ausbeu-
tung nicht nur wahrzunehmen, sondern auch zu beseitigen. 
 

Sich wie Helder Camara ein Beispiel am Stimmen von Instru-
menten zu nehmen - das wäre die Chance der Fastenzeit. 
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Zuerst einmal überprüfen, ob ich mit mir selbst in Einklang bin: 
Phasen, in denen ich mich missgestimmt und unzufrieden, 
überspannt und gereizt oder kraftlos und abgespannt erlebe, 
genauer unter die Lupe nehmen und nach dem Grund for-
schen. Herausfinden, was mich wieder ins Lot und in eine gute 
Stimmung bringt.  
 

Daran arbeiten, dass meine Gedanken und meine Worte, mei-
ne Worte und meine Taten immer besser übereinstimmen. Mir 
von Jesus wieder neu erklären lassen, dass ich vor Gott ein 
wertvoller Mensch bin und mich deshalb auch selbst akzeptie-
ren und schätzen darf.  
 

Dann auch darauf achten, dass ich mit meinen Mitmenschen in 
Einklang bin: Die Interessen der anderen und meine eigenen in 
eine vernünftige Balance bringen. Hellhörig dafür werden, wo 
ich mit meinen Bedürfnissen und Wünschen die leisen Bitten 
und Anfragen der anderen übertöne. Dissonanzen und falsche 
Untertöne in meinen Gesprächen wahrnehmen und darauf 
reagieren. Verstimmungen und Missverständnisse aufdecken 
und ausräumen. Mir von Jesus wieder neu sagen lassen, dass 
der Maßstab, an dem unser Leben gemessen wird, unser 
Verhalten dem Nächsten gegenüber ist.  
 

Und nicht zuletzt darüber nachdenken, ob ich mit Gott in Ein-
klang bin: Ein neues Gespür dafür entwickeln, welchen Ton 
Gott mir zuspielt, was er mir zutraut, was er von mir erhofft, 
welche Lebensaufgabe er gerade mir zugedacht hat. Und mich 
auf diesen Ton einschwingen, den er durch mich und niemand 
sonst in der Welt zum Klinge bringen will. Das Evangelium als 
den ‚Kammerton‘ entdecken, auf den ich mein Reden und 
Verhalten abstimmen kann. Mir von Jesus wieder neu zeigen 
lassen, wie intensiv, wie sinnvoll und erfüllt ein Leben sein 
kann, das aus dem Vertrauen auf Gott, aus dem Gebet und 
aus der Besinnung auf die Heilige Schrift heraus gelebt wird.  
 

Ob unser Osterjubel hell und rein klingt, ob unsere Osterfreude 
echt und glaubwürdig wirkt, hängt von vielen Faktoren ab. 
Unter anderem auch davon, wie gut wir in der Fastenzeit das 
Instrument unseres Lebens stimmen. 
 

Herzlich, mit allen guten Wünschen  
Ihr Uwe Großer 
 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinden 
Langenwetzendorf & Naitschau 

 

Herzliche Einladung zu unseren Gottesdiensten: 
 

Zu Gottesdiensten sind Medizinische 
Masken zu tragen. Vielen Dank! 

 

Bitte schauen Sie auch unter: 
http://www.naitschau.de/kirchennachrichten 

 

Sonntag, 14.03.2021 
09:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Naitschau 

Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und ers-
tirbt, bleibt es allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 
viel Frucht.  Johannes 12,24 

 

Sonntag, 21.03.2021 
10:00 Uhr Gottesdienst zur regionalen Predigtreihe 

»Hoffnungsbilder« in der Kirche Tschirma 
»… und er wird sie voneinander scheiden« mit Pfar-

rerin Anne Puhr (auch im Internet bei YouTube (Kir-
che Triebes) online) 
Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er 
sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe 
sein Leben als Lösegeld für viele.  Matthäus 20,28 

 

Palmsonntag, 28.03.2021 
09:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau 

Zur Feier der Konfirmationsjubiläen laden wir zu 
späterer Zeit ein, voraussichtlich am Sonntag, den 
25. Juli 2021 
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass 
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 
Johannes 3,14f. 

 

Gründonnerstag, 01.04.2021 
18:00 Uhr Andacht mit Abendmahlsfeier 

in der Kirche Langenwetzendorf 

Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der 
gnädige und barmherzige Herr.  Psalm 111,4 

 

Karfreitag, 02.04.2021 
09:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau, Einladung zur 

Abendmahlsfeier mit Einzelkelchen  
Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einge-
borenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glau-
ben, nicht verloren werden, sondern das ewige Le-
ben haben.  Johannes 3,16 

 

Ostersonntag, 04.04.2021 
10:00 Uhr Gottesdienst auf der 

Seestern-Panorama-Bühne Zeulenroda  
 

14:00 Uhr Gottesdienst in Langenwetzendorf 
Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin le-
bendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und der Hölle.  Offenbarung 1,18 

 

Ostermontag, 05.04.2021 
10:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau 

Christus spricht: Ich war tot, und siehe, ich bin le-
bendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die 
Schlüssel des Todes und der Hölle.  Offenbarung 1,18 

 

Am 11.04.2021 ist Kirchenältesten-Sonntag geplant - bitte 
auf Aushänge bzw. https://kirchenkreis-greiz.de schauen. 
 

Sonntag, 18.04.2021 
10:00 Uhr Gottesdienst zur regionalen Predigtreihe »Hoff-

nungsbilder« in der Kirche Langenwetzendorf 

»Verschlungen vom Leben« 
mit Pastorin Beate Stutter 
Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Scha-
fe hören meine Stimme, und ich kenne sie, und sie 
folgen mir; und ich gebe ihnen das ewige Leben.  
Johannes 10,11a.27-28a 

 

Konfirmanden 
 

   Actionbound - ein interaktiver Rundgang - rund um die 
»10 Gebote« ist in Naitschau (APP laden & QR-Code mit 
Handy scannen, dann könnt Ihr in Naitschau, am Pfarrhaus 
starten) Per zoom treffen wir uns.  

 

   Sie als Eltern/ ein Elternteil laden wir ein zu einem Vorbe-
reitungsabend für die Konfirmation 2021 am 16. März nach 
Tschirma, 19:00 Uhr. 

 

   Gründonnerstag, 1.04. in Langenwetzendorf und Karfreitag 
2.04.2021 in Naitschau => für 8. Klasse DIE Möglichkeit 
Abendmahl zu feiern  

 

   geplant: 23.04.2021, 19:00 Uhr - Konfirmandenprüfung 
(8. Klasse)  

 

   24.04.2021 Konfirmandensamstag 
9:00 - 10:30 Uhr - 7. Klasse // 10.30 - 12 Uhr - 8. Klasse 

 

   25.04.2021, 10:00 Uhr Konfirmandenvorstellungsgottes-
dienst in Naitschau   

 

Unsere Sprechzeiten 
 

Bitte rufen Sie möglichst an oder schreiben uns eine email: 
evangpfarramt.langenwetzendorf@t-online.de 
 

Pfarramt Langenwetzendorf: Tel.: 036625/20204 

Mo: 08:00 bis 11:00 Uhr und Do: 15:00 bis 18:00 Uhr 
 

Büro Naitschau: Tel.: 036625/20460 

Mo + Mi: 09:00 bis 11:00 Uhr und Do: 15:00 bis 18:00 Uhr 
 

Kirchenmusiker Uwe Großer, Naitschau 

Telefon: 036625 - 50 63 00 
email: uwegro77@t-online.de 
 

Freud und Leid in der Gemeinde 
 

Jubilare in Langenwetzendorf (70., 75. u. ab 80. Geburtstag) 

09.02.2021 Irmgard Schirrmacher      89. Geburtstag 
14.02.2021 Helmut Stier         80. Geburtstag 
20.02.2021 Helga Neumann        81. Geburtstag 
20.02.2021 Reiner Albert         83. Geburtstag 
22.02.2021 Brunhilde Truppel       82. Geburtstag 
26.02.2021 Waltraud Baum        88. Geburtstag 
27.02.2021 Kurt Meißner         84. Geburtstag 
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Jubilare in Naitschau (70., 75. und ab 80. Geburtstag) 

01.02.2021 Lotte Hoffmann, Wellsdorf     86. Geburtstag 
02.02.2021 Christa Dietsch, Wellsdorf     85. Geburtstag 
03.02.2021 Marga Jung, Zoghaus      88. Geburtstag 
07.02.2021 Edgar Kober, Erbengrün      80. Geburtstag 
10.02.2021 Käthe Feustel, Wellsdorf      88. Geburtstag  
11.02.2021 Christa Diezel, Wellsdorf      87. Geburtstag 
16.02.2021 Christine Rempke, Naitschau    82. Geburtstag 
 

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern 
und wünschen Gottes Segen. 

 

Trauerfälle in Langenwetzendorf 

Am 11.02.2021 verstarb unser Bruder Werner Groß im 84. 
Lebensjahr.  
 

Wir bitten Gott, dass er unsere Verstorbenen in sein 
Reich aufnehme und ihnen seinen Frieden schenke. 

Für die Angehörigen erbitten wir Gottes Trost. 
 
 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Hohenleuben 
 

Wir laden Sie herzlich ein: 
 

Zu Gottesdiensten sind Medizinische Masken zu tragen. 
Vielen Dank! 

 

Sonntag, 14. März 2021 
09:00 Uhr Gottesdienst 

in der Kirche Naitschau 
 

10:30 Uhr Gottesdienst 
in der Kirche Triebes 

 

Sonntag, 21. März 2021 
10:00 Uhr Gottesdienst zur regionalen 

Predigtreihe »Hoffnungsbilder« 
in der Kirche Tschirma 
»… und er wird sie voneinander 
scheiden« mit Pfarrerin Anne Puhr 

(auch im Internet bei YouTube 
(Kirche Triebes) online) 

 

Palmsonntag, 28. März 2021 
09:00 Uhr Gottesdienst in Naitschau 

Zur Feier der Konfirmationsjubiläen laden wir zu 
späterer Zeit ein, voraussichtlich am Sonntag, den 
25. Juli 2021. 
Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass 
alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. 
Johannes 3,14f. 

 

Gründonnerstag, 01. April 2021 
18:00 Uhr Andacht mit Abendmahlsfeier 

in der Kirche Langenwetzendorf 
 

19:00 Uhr Andacht in Triebes, 
Wandern mit Kreuzweg-Stationen 

 

21:30 Uhr Andacht in der Kirche Döhlen 
Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, 
der gnädige und barmherzige Herr. 
Psalm 111,4 

 

Karfreitag, 02. April 2021 
15:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Hohenleuben. 

Einladung zu Abendmahlsfeier - mit Einzelkelchen 
 

Ostersonntag, 04. April 2021 
06:00 Uhr Osterfeuer 

Andacht am Ostermorgen 
in der Kirche Hohenleuben 

 

10:00 Uhr Gottesdienst auf der 
Seestern-Panorama-Bühne Zeulenroda 

 

Ostermontag, 05. April 2021 
10:30 Uhr Gottesdienst in Hohenleuben (Bibelsaal) 
 

Am 11.04.2021 ist Kirchenältesten-Sonntag geplant - bitte 
auf Aushänge bzw. https://kirchenkreis-greiz.de schauen. 
 

Sonntag, 18. April 2021 
10:00 Uhr Gottesdienst zur regionalen Predigtreihe »Hoff-

nungsbilder« in der Kirche Langenwetzendorf 

»Verschlungen vom Leben« 
mit Pastorin Beate Stutter 

Das Pfarrbüro in Hohenleuben ist geöffnet: 

Donnerstag 9:00 - 11:00 Uhr und unter der Telefon-Nummer 
036622- 83583 oder -71851 zu erreichen. 
 

Außerhalb der Bürozeiten können Sie sich auch an das 
Pfarramt in Triebes wenden: 036622 - 51 325 sowie an das 
Pfarramt Langenwetzendorf (s.o.) 
 

Bei Anfragen bezüglich der Nutzung des Bibelsaals wenden 
Sie sich bitte an Frau Schneider, Telefon: 036622 - 837221.  
 

Wir wünschen unseren Jubilaren und Geburtstagskindern 
Gottes reichen Segen, Gesundheit und viel Gutes! 

 
 

Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinden 
 

Tschirma, Nitschareuth, Kühdorf & Wittchendorf 
 

Aktuelle Informationen finden Sie immer auch im Internet 
unter www.kirchspiel-tschirma.de und auf den Aushängen. 
 

Gottesdienste: 
 

Sonntag, 14. März 2021 
09:00 Uhr  Nitschareuth  - Gottesdienst 
 

10:30 Uhr  Tschirma   - Gottesdienst 
 

Sonntag, 21. März 2021 
10:00 Uhr  Tschirma   - Gottesdienst in der Regionalen 

Predigtreihe „Hoffnungsbilder“ (A. Puhr: „…und 
er wird sie voneinander scheiden“) 

 

Sonntag, 28. März 2021 
09:00 Uhr  Wittchendorf  - Gottesdienst 
 

10:30 Uhr  Tschirma   - Gottesdienst 
 

Gründonnerstag, 1. April 2021 
18:00 Uhr  Tschirma   - Gottesdienst mit Abendmahl  

   (Regionalbischöfin Dr. F. Spengler) 
 

Karfreitag, 2. April 2021 
09:00 Uhr  Wittchendorf  - Gottesdienst mit Abendmahl 
 

10:30 Uhr  Kühdorf   - Gottesdienst mit Abendmahl 
 

14:00 Uhr  Nitschareuth  - Gottesdienst mit Abendmahl 
 

Karsamstag, 3. April 2021 
23:30 Uhr  Tschirma   - Osternacht 
 

Ostersonntag, 4. April 2021 

10:00 Uhr  Nitschareuth  - Familiengottesdienst mit Taufe 
 

14:00 Uhr  Tschirma   - Familiengottesdienst 
 

Ostermontag, 5. April 2021 
09:00 Uhr  Kühdorf   - Gottesdienst 
 

10:30 Uhr  Wittchendorf  - Gottesdienst 
 

Sonntag, 11. April 2021 
Kirchenältestensonntag 
 

Sonntag, 18. April 2021 

10:00 Uhr  Langenwetzend. - Gottesdienst in der Regionalen  
   Predigtreihe „Hoffnungsbilder“ 

      (B. Stutter: „Verschlungen vom Leben“) 
 

Abendgebet: 

Mittwoch, 31.03., 19:00 Uhr in Tschirma 
 

Konfirmanden: 

Samstag, 17.04., 9:00 - 13:00 Uhr: Vorbereitung des Vorstel-
lungsgottesdienstes mit Konfirmanden und Eltern in Tschirma 
 

Kreativwoche: 
In der Woche vom 15. - 19.03.2021 ist wieder die Künstlerin 

Anne Fischer in unserer Gemeinde und wird mit uns Kerzen 
gestalten. 
 

   Montag, 15.03., 19:00 Uhr - Konfirmationskerzen für unsere 
Konfirmanden 

 

Steht bei Ihnen eine Taufe, Trauung oder ein Hochzeitsjubiläum 

an? Dann ist Gelegenheit, die Kerzen dafür zu gestalten am: 
 

   Mittwoch, 17.03., 19:00 Uhr - Taufkerzen 
 

   Donnerstag, 18.03., 19:00 Uhr - Traukerzen 

Bitte melden Sie sich zu diesen beiden Terminen vorher im 
Pfarramt an! 

 

   Am Freitag, 19.03. um 19:00 Uhr gestalten wir dann die 
Kerzen für Ostern und Ewigkeitssonntag. Mitgestalter sind 
herzlich willkommen! 

 

Eine gesegnete Zeit! Ihre Pastorin B. Stutter 
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Evangelisch-methodistische Kirche 
 

Bezirk „Thüringer Vogtland“ 
 

Gemeindehaus, Wiesenstr. 26 
 

Kirchl. Veranstaltungstermine März/April 
 

Im Februar finden aufgrund der aktuellen Infektionslage 
keine Präsenzgottesdienste statt, dafür werden jeweils 

zum Thema des Sonntags Andachten verfasst 
und an alle Interessierten versendet! 

 

Sonntag, 14.03.2021 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Langenwetzendorf (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 21.03.2021 
09:00 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Triebes (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 28.03.2021 
09:00 Uhr  Kreuzweggottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Langenwetzendorf (Kreuzwegteam) 
 

Karfreitag, 02.04.2021 
15:00 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 

 mit Feier des Heiligen Abendmahls 
 (Einzelkelche) in Triebes Pastor Hendrik Walz) 

 

Samstag, 03.04.2021 
20:00 Uhr  Osternachtandacht in Greiz (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 04.04.2021 
07:30 Uhr  Osterfestgottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Langenwetzendorf (Pastor Hendrik Walz) 
 

Sonntag, 11.04.2021 
10:30 Uhr  Gottesdienst und Kinderbetreuung 

 in Langenwetzendorf (Pastor Hendrik Walz) 

 
Regelmäßige und besondere Termine 

 

Kirchlicher Unterricht 1. bis 4. Schuljahr: 

in Langenwetzendorf, Samstag, 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr 
Termin wird noch vereinbart 
 

Online-Bibelabende: 

Mittwoch, 19:30 Uhr / Info über Pastor Hendrik Walz 
 

Alle Termine sind in Abhängigkeit zu den jeweils 
aktuellen Verhaltensweisen und Verordnungen während 

der Covid 19- Pandemie als unter Vorbehalt zu betrachten 
Änderungen werden zeitnah bekannt gegeben!! 

 

   Kontakt: Pastor Alexander Hendrik Walz 
07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf/Ortsteil Waltersdorf 
Am Mühlberg 18 
Telefon: 036623/ 20724 

 
 

 
 

Stadt Hohenleuben 
 

 
Liebe Bürger und Bürgerinnen 
aus Hohenleuben und Brückla, 
 

wenn Sie diesen Artikel lesen, habe ich mittlerweile über 
70 Stunden Rathausarbeit hinter mir. Die ersten Wochen als 
neue Bürgermeisterin waren sehr abwechslungsreich und 
spannend, aber auch ernüchternd.  
 

Dass es unserer kleinen Stadt finanziell nicht gut geht, war 
schon lange bekannt. Aber mittlerweile steht uns das Wasser 
bis zum Hals. So unangenehm es ist, aber die Wahrheit lautet: 
Die Kommunalaufsicht hat uns aufgefordert für das Jahr 2021 
ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Deshalb ist es 
notwendig, alle Leistungen der Stadt gründlich zu überprüfen, 
vor allem die freiwilligen Leistungen. Uns stehen harte Zeiten 
bevor, in denen ich auf das Verständnis und auf die Unterstüt-
zung aller Hohenleubener und Brücklaer hoffe. 
 

Auf Grund der noch immer anhaltenden Corona-Pandemie fällt 
leider auch dieses Jahr das „Frühlingskonzert“ der Vogtland 
Philharmonie im Bürgerhaus aus. Ob „Burg Classics“ stattfin-
den kann, hängt vom Infektionsgeschehen ab. Die bereits 
erworbenen Eintrittskarten behalten Gültigkeit. 

In den letzten Wochen konnten wir eine schöne Tradition wie-
der aufleben lassen. Gemeinsam mit den Kindern und den 
Erzieherinnen der Kindertagesstätte machte ich mich auf den 
Weg um zwei Jubilaren zu gratulieren. Leider gibt unser Stadt-
Budget keinen Handlungsspielraum für große Geschenke. Die 
mir zur Verfügung stehende Aufwandsentschädigung jedoch 
schon. Also gab es ein paar Blümchen und von den Kindern 
liebevoll gezeichnete Bilder sowie ein personalisiertes Geburts-
tagsständchen. Dies alles geschah selbstverständlich mit den 
notwenigen Hygienemaßnahmen und Sicherheitsabständen. 
 

Derweil schreiten im Kindergarten die Sanierungsarbeiten 
voran. Aktuell wird der Sanitärbereich von den Kleinsten kom-
plett erneuert, im Eingangsbereich Fenster ausgetauscht, in 
der neuen Garderobe ein zusätzlicher Zugang zum Garten 
geschaffen. 
 

Mir ist wichtig, dass sich jeder auch nochmal mit folgenden 
Themen auseinandersetzt: 
 

Parkordnung: 
Darf man in zweiter Reihe halten? Nein. Hält oder parkt man 

trotzdem unzulässig, dann droht eine Geldbuße. 
 

Das Halten und Parken auf Gehwegen ist grundsätzlich ver-

boten, soweit es nicht durch Verkehrszeichen oder durch Park-
flächenmarkierungen ausdrücklich erlaubt ist. Ein Gehweg 
befindet sich auch zwischen der Zufahrt zum Froschpark und 
der Windmühlenstraße, linker Hand. Leider wird dieser zum 
Parken und Halten benutzt. Um eine weitere Beschädigung 
zu verhindern, wird die Stadt dort eingreifen müssen. Au-
ßerdem ist das Halten an engen Straßenstellen unzulässig. 

Dieses "eng" ist definiert über eine freie Fahrbahn von mindes-
tens 3m Breite, gerichtlich das "mindestens" auf exakt 3,05m 
dann festgelegt. Wenn 3,06 m Fahrbahn neben einem gepark-
ten Fahrzeug frei bleiben, dann darf dort geparkt werden, wenn 
es 3,05 Meter sind, dann ist dort nicht nur Park- sondern gleich 
Halteverbot. Wenn die Fahrbahn nur 3 Meter insgesamt hat, 
dann ist dort Halteverbot, selbst für einen Kinderroller. Die 
maximale Breite von z.B. Feuerwehrfahrzeugen oder dem 
Winterdienst beträgt 2,55 m (plus Außenspiegel) und es muss 
zum ungehinderten Fahren zusätzlich 50 cm Freiraum zur 
Verfügung stehen, ergeben 3,05 Meter, die immer zwingend, 
gesetzlich festgelegt, frei bleiben müssen. 
 

Verkehrsberuhigte Zonen, umgangssprachlich häufig auch 
Spielstraße genannt, befinden sich in Hohenleuben beispiels-
weise in der Waldstraße und im Schafbirkenweg. Diese sollen 
das Unfallrisiko minimieren und räumen Fußgängern Vorrang 
ein. Spielende Kinder und Fußgänger dürfen die komplette 
Straße nutzen, Autofahrer und Radler müssen hier besondere 
Rücksicht nehmen. Damit niemand gefährdet wird, dürfen 
Autofahrer in der Spielstraße eine bestimmte Geschwindigkeit 
einhalten. Hierbei handelt es sich um die sogenannte Schritt-
geschwindigkeit. 
 

Besonders auffällig ist das Fahrverhalten in der Waldstraße. 
Sollte auch das sich nicht ändern, wird auch hier die Stadt 
eingreifen müssen. 
 

Des Weiteren sind die Anlieger für die Reinigung der Bürger-
steige zuständig. Als Hausbesitzer/ Grundstückseigentümer 
betrifft eine bestimmte Verkehrssicherungspflicht. Diese Pflicht 

umfasst nicht nur den Winterdienst, sondern auch das Reini-
gen des Gehsteigs von Laub und Unkraut. 
 

Zum Schluss möchte ich noch die Gelegenheit nutzen, um 
mich bei den Mitarbeitern des Bauhofes zu bedanken. Unter 
anderen am Morgen des 08. Februars leisteten Sie beachtli-
ches. Hierzu sei auch noch einmal gesagt, dass unser Winter-
dienst nach Prioritätenliste arbeitet. Man kann nicht überall 
gleichzeitig sein. Personalkosten machen einen gehörigen 
Anteil an den Gesamtkosten unserer Stadt aus, weshalb wir 
froh sein sollten, überhaupt diese Mitarbeiter zu haben. 
 

Die Überarbeitung unserer Homepage läuft noch. Über diese 
werden wir Sie zukünftig über wichtige Informationen auf dem 
Laufenden halten. Bis diese startbereit ist, bleibt es bei den 
altbewährten Aushängen. 
 

Stefanie Soch 
Bürgermeisterin 
Stadt Hohenleuben 
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Sprech- und Öffnungszeiten 
 

im Rathaus Hohenleuben, 
Markt 5a, 07958 Hohenleuben 

 

nach Terminvereinbarung. 
 

Werden durch Aushänge bekannt gegeben. 
 

Kontakt unter Stadt Hohenleuben, Frau Friedrich 
 

Montag und Mittwoch unter Tel.-Nr.: 036622/ 766-29 
Dienstag und Donnerstag unter Tel.-Nr.: 036622/ 766-14 
 

Öffnungszeiten Bürgerbüro 
 

Dienstags:  09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr 
 

Donnerstags: 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr 
 

Öffnungszeiten der Stadtbibliothek 
 

in Hohenleuben, Gartenstraße 3 
 

jeden Mittwoch von 14:00 - 17:30 Uhr (oder nach Absprache) 
Frau Brigitte Rau 

 

Mobile Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 
 

Ansprechpartner:  Stephanie Schrader 
 

Standortbüro:   Jugendclub Hohenleuben G3, 
 Gartenstraße 3, 07958 Hohenleuben 

 

Mobil:      0162/4499925 
 

Mail:     stephanie-schrader@t-online.de 
 

Sprechzeiten:   bei Bedarf, nach vorheriger Vereinbarung 
 

Anmeldungen von Führungen 
 

Stadt Hohenleuben und Reichenfels: 
 

Frau Karin Eisner Tel.: 036622 - 78498 
 

Kirche Hohenleuben: über Pfarramt Tel.: 036622 - 83583 
 

Informationen zur Nutzung und Vermietung 
des unteren Burghofes in Reichenfels 

 

Ansprechpartner für die Terminkoordinierung und Nutzungs-
verträge des Burghofes Reichenfels für private Festlichkeiten  
und Vereinsfeiern ist Frau Christine Friedrich. 
 

Veranstaltungen sind mindestens 10 Tage vorher anzumelden: 
bei der Stadt Hohenleuben, Frau Friedrich zu den Öffnungszei-
ten des Bürgerbüros, per E-Mail an kummer@hohenleuben.de 
oder telefonisch unter der Nummer 036622 - 7 66 29. 
 

 
 

Museum Reichenfels 
 

 

 

Neues aus dem Museum 
Reichenfels - Hohenleuben 

 

Tel. 036622-7102 / info@museum-reichenfels.de 
 

Museum Reichenfels öffnet seine Türen - VIRTUELL 
 

Herzlich willkommen und hereinspaziert! Museumsleiterin Antje 
Dunse freut sich über die neue Möglichkeit, das Museum auch 
während der Corona-bedingten Schließung präsentieren zu 
können. Ein virtueller 360°-Rundgang macht dies möglich. Per 
Klick können ab jetzt alle Ausstellungsebenen vom Keller bis 
zum Dachgeschoß vom heimischen Computer oder einem 
Smartphone aus erkundet werden. Dass man damit die Besu-
cherzahlen reduzieren könnte, hat man im Museum keine 
Angst. Denn die Erfahrungen von großen Museen, die virtuelle 
Rundgänge schon länger anbieten, haben gezeigt, dass das 
Gegenteil der Fall ist. Die Museen werden bekannter und ein 
virtueller Besuch macht Lust auf mehr. So ist sich Antje Dunse 
sicher, dass der virtuelle Rundgang im Internet einmal mehr 
die Vielfalt und Einzigartigkeit der Sammlungen und Ausstel-
lungsbereiche im Museum Reichenfels zeigt und - wenn end-
lich wieder geöffnet werden kann - auch neue Besucher anlo-
cken wird. Abrufbar ist der 360° Rundgang ebenso wie ein 
kurzer Film über das Museum über die Homepage www.mu-
seumreichenfels.de. Beides wurde gefördert vom Bundesver-
band Soziokultur e.V. im NEUSTART - Sofortprogramm für 
Corona-bedingte Investitionen in Kultureinrichtungen. 
 

Antje Dunse 

 

Gemeinde Langenwetzendorf 
 

 

"TSV 1872 Langenwetzendorf e.V. 
 

Unser Vereinsjahr 2020 
 

Liebe Vereinsmitglieder, liebe ehrenamtliche Helfer, 
liebe Unterstützer und Förderer,  
 

das Jahr 2020 war in jeder Hinsicht außergewöhnlich und Kräf-
te fordernd für uns alle. Es brachte uns durch die politisch ver-
fügten Einschränkungen ungeheure Auswirkungen auf unser 
Vereinsleben und unsere 260 treuen Mitglieder. Der Übungs- 
und Trainingsbetrieb wurde beträchtlich eingeschränkt und im 
letzten Quartal auf unbestimmte Zeit gänzlich untersagt. Wir 
haben vorbildlich bisher gemeinsam die Hürden gestemmt und 
schaffen zusammen auch noch diesen Spagat. Das Wett-
kampfjahr 2019/2020 konnte bedauerlicherweise nicht abge-
schlossen werden. Auch die Saison 2020/2021 wurde abrupt 
unterbrochen und die Wiederaufnahme des Wettkampfbetrie-
bes scheint nicht nur einen Speerwurf weit entfernt zu sein.  
 

Durch den aktiv agierenden Einsatz der Abteilungs- und 
Übungsleiter, der Vorstandsmitglieder sowie aller im Verein 
ehrenamtlich Tätigen konnte jedoch ein eingeschränkter, den-
noch rundum gelungen gelenkter Sportbetrieb zwischen den 
Verboten gewährleistet werden. Diesem beispielhaften En-
gagement unserer Übungsleitern/innen gelten unsere 
außerordentliche Hochachtung und unser ganz besonde-
rer Dank. Ein großes Dankeschön für die unbürokratische 

Zusammenarbeit an die Gemeinde, allen voran an Herrn Sen-
gewald vom Ordnungsamtes, bei der Umsetzung der sich 
ständig ändernden Anforderungen an die Durchführung des 
Trainings- und Spielbetriebes. Ein toller Lauf!  
 

Etliche Veranstaltungen des Vereins, u.a. unser jährliches 
Sportfest sowie das traditionelle Hallenfußball-Neujahrsturnier, 
mussten abgesagt werden. Das Vereinsleben kam unwiderruf-
lich zum Erliegen. Die für uns wichtigen Einnahmen durch 
Bewirtungen und Veranstaltungen gingen dem Verein somit 
leider verloren.  
 

Im September konnten wir mit vereinten Kräften dennoch er-
folgreich unsere verschobene Mitgliederversammlung durch-
führen. Danke an alle Beteiligten dafür!  
 

Entgegen der Erwartungen stellt sich unsere finanzielle Situati-
on vor allem auf Grund der weiterhin vorhandenen breiten 
Unterstützung und der reduzierten anstehenden Aufgaben 
erfreulicherweise als solide dar.  
 

Besonders gilt in diesen heiklen Zeiten unser herzlicher Dank 
unseren treugesinnten Unterstützern und Förderern. Sie haben 
mit ihrer großartigen Mitwirkung und ihrer großzügigen Beteili-
gung einen entscheidenden Beitrag zum standhaltenden Fort-
bestehen und zur gerade jetzt ungemein wichtigen Weiterent-
wicklung unseres Vereins geleistet.  
 

D A N K E für das Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit  

 

Allianz- Generalvertretung Flächsig, Apotheke im Leubatal, 
Autocenter Rußler, Autohaus Daßlitzer Kreuz, Baufirma Chris-
tian Reinke, Baumschule Zech, Bistro Rihana, Brennstoffgroß-
handel Spanner, Dachdeckerbetrieb Steffen Lochner, Dachde-
ckermeister Steinmüller, Druck und Werbung Rother, Elektro 
Krüger GbR, Elektro-Poenicke GmbH, Heizung-Bad-Sanitär 
Barthold, Holzbau Bertel, Ingenieurbüro Böttcher, Kai Ditt-
mann, LAREMO Gewerbepark, Malermeister Rödiger, Mobiler 
Pflegeservice Taut, OC Gera Christian Fuchs, Autohaus Hans 
Walter GmbH, Service für Rasenmäher u. Motorsägen Hupfer, 
Vereinsbrauerei Greiz GmbH, Vermögensberatung Hartmut 
Heyer sowie allen weiteren Unterstützern und Förderern! 

 
 

Info zur Jahreshauptversammlung 2021 
 

Unsere für den 27.03.2021 geplante Mitgliederversammlung 
wird aufgrund der aktuell herrschenden Lage auf einen späte-
ren Termin verschoben. Wir teilen Euch den neuen Termin 
zeitnah mit. 
 

Vorstand des TSV 1872 Langenwetzendorf e.V." 

mailto:kummer@hohenleuben.de
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Rückblick der Feuerwehr Langenwetzendorf  
 

Im Monat Februar mussten die Kameraden der Feuerwehr 
Langenwetzendorf zu drei Einsätzen ausrücken. Am 10.02. 
alarmierte uns die Leistelle zu einer Havarie in die Biogasanla-
ge in Langenwetzendorf. Dort kam es infolge eines Rohrbruchs 
zum Austritt von Gülle. Die Kameraden haben ein weiteres 
Abfließen der Gülle durch Verschließen einer Straßendurchfüh-
rung an der B92 verhindert. Weiterhin wurde durch die Kame-
raden der Feuerwehr Neugernsdorf ein Damm in Neugernsdorf 
errichtet. An beiden Stellen wurde die ausgelaufene Gülle 
durch den Betreiber abgepumpt. Vielen Dank für die gute und 
sachliche Zusammenarbeit aller Beteiligten.  
 

Zu einem weiteren Einsatz rückten die Kameraden am 14.02 
aus. Diesmal musste eine Ölspur beseitigt werden, welche 
durch ein kommunales Winterdienstfahrzeug verursacht wurde. 
 

Am 17.02 wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall 
auf der B92 alarmiert. Nach einem Auffahrunfall mussten aus-
laufende Betriebsstoffe gebunden werden. Weiterhin wurde der 
Brandschutz sichergestellt. 
 

 

   Wir gratulieren unserem Vereinsmitglied 
 

                         Markus Kaul 
 

                zu seinem 50. Geburtstag. 
 

            Alles Gute und viel Gesundheit! 
 

Weitere Informationen erhalten Sie in der nächsten 
Ausgabe des Amtsblattes oder jederzeit unter: 

www.ffw-langenwetzendorf.de. 
 
 

 

Gemeinde Kühdorf 
 

 

Sprechzeiten 
 

der ehrenamtlichen Bürgermeisterin Frau Angelika Kühn-von 
Hintzenstern nach Vereinbarung, Tel.: 036625 / 20351 

 

oder der stellvertretenden Bürgermeister Herrn André Schröter. 
 
 

 

Ortsteil Wildetaube 
 

 
 

Sprechzeiten des Ortsteilbürgermeisters 
 

Herrn Thomas Löffler: 
 

Nach Vereinbarung über Mobil: 0157 72 909 791 
 

 
 

 

Kindergartennachrichten 
 

 

Neues von den Leubazwergen 
 

Auch während der pandemiebedingten Schließung waren bei 
uns viele Kinder in der Notbetreuung anwesend. Aus diesem 
Grund haben wir uns auch dafür entschieden vom 15.02.2021 
bis zum 17.02.2021 Fasching in der Kita zu feiern. Am Rosen-
montag kamen alle Notbetreuungskinder bunt verkleidet zu uns 
in die Einrichtung und wir feierten eine kleine Sause mit Tanz 
und Musik. Am Nachmittag bekamen wir dann noch Besuch 
vom HCV, auch dieser musste dieses Jahr im Freien stattfin-
den. Der Präsident Christian Roßram, die Prinzessin Nancy 
Slansky und Denise Günther überreichten uns liebevoll gefüllte 
Süßigkeitentütchen. VIELEN DANK ! Da aber für alle in diesem 
Jahr die Faschingsveranstaltungen ausfallen mussten, haben 
wir uns gemeinsam mit dem HCV überlegt, dass dieser ja ein 
Video drehen könnte für alle, die Fasching zu Hause feiern 
müssen. Gesagt getan, nach einigen Absprachen entstand das 
Laurentiavideo des HCV. Alle Kinder waren davon sehr begeis-
tert und tanzten fleißig mit. 

Am Faschingsdienstag haben wir uns nach dem Frühstück auf 
den Weg zu unserem Faschingsumzug gemacht, schließlich 
wollten wir auch den Kindern zu Hause eine kleine Freude 
machen. Im Voraus haben wir für jedes Kind eine kleine Über-
raschungsbox gebastelt mit Süßigkeiten, Luftballons, tollen 
Ausmalbildern und natürlich einem Pfannkuchen. Alle Kinder 
waren ganz aufgeregt, endlich ihre Freunde wiederzusehen, 
ihre Überraschungsbox in Empfang zu nehmen und natürlich 
auch ihre tollen Faschingskostüme zu präsentieren. Denn wir 
haben vorher darum gebeten, dass auch die Kinder zu Hause 
sich verkleiden. Bei unserm Faschingsumzug haben wir aber 
nicht nur unsere Kinder besucht, sondern wir haben auch ei-
nen kleinen Abstecher zum Lebensmittelhandel Delitscher und 
in die Apotheke gemacht. Dort konnten wir ein paar Süßigkei-
ten erbetteln. VIELEN DANK ! 
 

VIELEN DANK auch an dieser Stelle an Frau Amberg und Frau 
Zorn für die kleine Spende, die Kinder haben sich sehr darüber 
gefreut. Natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Eltern, 
die sich toll verkleidet hatten. 
 

 
 

Am Aschermittwoch ließen wir den Fasching ausklingen und 
die Kinder konnten noch einmal ihre Kostüme präsentieren. 
Auf Wunsch der Kinder kochten wir an diesem Tag gemeinsam 
Pommes und Nuggets zum Mittagessen. Das war sehr lecker! 
 

 
 

Ein weiteres tolles Ereignis, auf welches wir schon soooo lange 
gewartet haben, ist der Beginn unseres Umbaues. Viele Vorbe-
reitungen sind schon getroffen, es wurden bereits Zimmer um- 
und ausgeräumt und auch der Keller wurde ausgemistet. Da 
unser Kindergarten so groß ist, haben wir die Möglichkeit, alle 
Bauarbeiten während des laufenden Betriebs durchzuführen. 
Aus diesem Grund ist unsere Käfergruppe mit den Kleinen 
ersteinmal mit in die obere Etage zur Rabengruppe gezogen. 
In der Käfergruppe wird währenddessen der Waschraum ent-
kernt und neu gestaltet und auch die Gruppenzimmer bekom-
men einen neuen Anstrich und werden umgeräumt. Darauf 
sind alle Kinder und Erzieher sehr gespannt. 
 

Freuen Sie sich schon auf neue Nachrichten aus unserem 
Kindergarten. Bleiben Sie gesund! 
 

Bis bald, eure kleinen und großen „Leubazwerge“ 
der DRK Kindertageseinrichtung in Hohenleuben 
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Allgemeines 
 

 

Greizer Arbeitslosenselbsthilfe e. V. 
 

Der Greizer Arbeitslosenselbsthilfeverein e. V. bietet Arbeitslo-
sen Hilfe und Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen 
und Prüfungen von Bescheiden. 
 

Termine nach telefonischer Absprache unter 0179 / 81 44 768, 
 

Mo - Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr oder E-Mail: asv-greiz@gmx.de. 
 
 

Sozialer Dienst für 
Hörgeschädigte in Thüringen  

 

Seit 15 Jahren wird die kostenlose und unabhängige Beratung 
in Greiz angeboten. Wir informieren und beraten Betroffene 

und deren Angehörige zu allen Fragen die im Zusammenhang 
mit einer Hörminderung stehen, informieren zur Hörgeräte- und 
CI-Cochlear Implantat Versorgung und unterstützen Sie bei 
Fragen zur beruflichen Rehabilitation und der Beantragung 
eines Schwerbehindertenausweises. 
 

Nach aktuellen Vorgaben der Allgemeinverfügung des Bundes-
landes Thüringen zur Verhütung und Bekämpfung von Infekti-
onskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - 
IfSG) zur Kontaktbeschränkung im Zuge der Corona-Pandemie 
entfällt die persönliche Beratung im Landratsamt Greiz in der 
5. Etage im Raum 526 bis zum 31.03.2021. 
 

Die zertifizierte Beratungsstelle des DSB Ortsverein Weimar 
e. V. bietet hilfesuchenden hörgeschädigten Menschen mit 
Ihrem „Sozialen Dienst für Hörgeschädigte in Thüringen“ jeden 
Mittwoch eine telefonische, schriftliche oder elektronische 
Beratung für Menschen mit Hörproblemen in der Zeit von 10:00 
- 12:00 Uhr und 13:00 - 16:00 Uhr an. 
 

Beratungsstelle ist telefonisch, per Fax und E-Mail erreichbar 
unter: Tel.: 0 36 43 / 42 21 55 

Fax: 0 36 43 / 42 21 57  
E-Mail: sozialerdienst@ov-weimar.de  
Internet: www.ov-weimar.de  

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Deutsches 
Erwachsenen-Bildungswerk 

 

Weiterbildung von zu Hause aus - 
Fernlehrgänge im Bereich Pädagogik 

 

Wer wenig Zeit hat, kann sich über Fernunterricht weiterbilden 
- nach der Arbeit und von zu Hause aus über Post und Inter-
net. Das Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk (DEB) bietet für 
Beschäftigte, die mit der Betreuung, Erziehung und Bildung 
von Kindern und Jugendlichen betraut sind, berufsbegleitend 
u.a. folgende Fernlehrgänge an: „Bildung, Erziehung und Be-
treuung im Schulkind- und Jugendalter“, "Bildungsprozesse 
unterstützen und begleiten“ und „Krippenpädagogik“. Die mo-
dernen Konzepte ermöglichen es den Fachkräften, Lernzeit 
und -ort selbst zu bestimmen.  
 

Die Fernlehrgänge des DEB sind von der Staatlichen Zentral-
stelle für Fernunterricht (ZFU) fachlich geprüft und zugelassen 
und können zum Anfang jedes Monats begonnen werden.  
 

Im Abstand von 4 bis 5 Wochen erhalten Teilnehmer je nach 
Umfang des Fernlehrgangs insgesamt 8 bis 11 Lehrbriefe, die 
lernort- und lernzeitunabhängig zu bearbeiten sind. Die erfolg-
reiche Teilnahme am Fernlehrgang wird durch ein Zertifikat 
des Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks bestätigt.  
 

Pädagogische Berufe sind gefragter denn je. In der Ausbildung 
werden pädagogische Fachkräfte mit fundiertem Fachwissen 
ausgestattet. Anschließend liegt jedoch die Verantwortung bei 
den Fachkräften selbst, ihr Wissen durch die Teilnahme an 
regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen stets auf dem aktuel-
len Stand zu halten. Parallel zum Beruf ist das oft eine Heraus-
forderung. 
 

Weitere Informationen unter: anfrage@deb-gruppe.org 
 
 

Pressemeldung 

Die KKH informiert: 
 

Stürze vermeiden: App analysiert Risiko 
 

Neues Kooperationsprojekt der KKH und der Charité Berlin 
 

Eine kleine Stolperfalle im Teppichboden, eine übersehene 
Treppenstufe oder Unebenheiten im Gehweg: Gerade wenn 
Menschen älter werden, erhöht sich das Risiko für Stürze. Die 
schmerzhafte Folge können Knochenbrüche wie beispielswei-
se eine Oberschenkelhalsfraktur sein. Laut Daten der KKH 
Kaufmännische Krankenkasse haben im Jahr 2019 mehr als 
zwei Prozent der über 75-Jährigen und fast acht Prozent der 
über 90-Jährigen einen solchen Bruch erlitten, der in der 
Regel stationär behandelt werden muss. Vor allem Frauen 
sind aufgrund von Osteoporose-Anfälligkeit deutlich häufiger 
betroffen. „Für viele Patienten beginnt damit oft ein langer 
Leidensweg, der Spätfolgen und den Verlust an Selbstständig-
keit zur Folge haben kann“, weiß Andrea Schneider, Leiterin 
der Pflegekasse bei der KKH. 
 

Um das Sturzrisiko zu minimieren, führt die KKH deshalb ak-
tuell ein Projekt mit der Lindera GmbH und der Charité Berlin 
in 33 Pflegeeinrichtungen durch. In diesen Heimen erfolgt 
eine Smartphone-basierte Mobilitäts- und Risikoanalyse der 
Bewohner. Dafür filmen die Pflegekräfte die zu Pflegenden 
beim Aufstehen von einem Stuhl sowie beim Laufen. „Die App 
Lindera analysiert die komplexen Gangbewegungen und er-
mittelt mit Hilfe künstlicher Intelligenz das individuelle Sturz-
risiko der Senioren“, so Andrea Schneider. Anhand der Ergeb-
nisse erhält der Pflegebedürftige individuelle Vorschläge für 
Präventionsmaßnahmen und wird bedarfsgerecht in vorbeu-
gende Gruppenangebote gesteuert, um mögliche Stürze zu 
vermeiden und die Mobilität zu fördern. 
 

Bei dem wissenschaftlichen Projekt soll zum einen ermittelt 
werden, wie hoch die Akzeptanz bei Bewohnern und Pflege-
kräften für die App ist und zum anderen natürlich, ob durch 
den Einsatz der App Stürze nachhaltig reduziert werden kön-
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nen. Dafür wird es von der Forschungsgruppe Geriatrie der 
Berliner Charité begleitet und ausgewertet. „Wir hoffen, dass 
wir darüber wertvolle Erkenntnisse erhalten, ob diese digitale 
Lösung zukünftig Menschen vor Stürzen bewahren kann. 
Denn nicht nur Pflegeheimbewohner könnten davon profitie-
ren, auch Senioren, die in ihrem heimischen Umfeld leben. 
Häufig sind sie gefährdet, durch einen Sturz zu einem Pflege-
fall zu werden. Wenn wir dies mit Hilfe einer App in vielen 
Fällen verhindern können, wäre das ein großer Erfolg“, so 
Andrea Schneider. 
 

Corona-Verdacht: Jeder Dritte 
ginge in die Notaufnahme 

 

Bessere medizinische Versorgung nicht länger 
Hauptgrund für Besuche in Ambulanzen 

 

Überfüllte Notaufnahmen, Patienten in der Warteschleife: 
Obwohl die geplante Reform zur Notfallversorgung wegen 
der Corona-Pandemie auf Eis liegt, hat sich dieses Bild durch 
die Krise bereits verändert. Das zeigen zwei forsa-Umfragen 
im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse aus den 
Jahren 2021 und 2019. Demnach würde mittlerweile weniger 
als jeder Vierte die Notaufnahme im Krankenhaus aufsuchen, 
wenn er bei nicht lebensbedrohlichen Beschwerden außer-
halb der Öffnungszeiten von Arztpraxen Hilfe benötigt. Fast 
jeder Zweite würde sich stattdessen an den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst wenden. 2019 ging hingegen noch jeder Dritte 
lieber in eine Notfallambulanz, während nur 29 Prozent den 
Patientenservice kontaktierten. Ein Grund dafür ist, dass der 
Bereitschaftsdienst durch die Krise deutlich bekannter ge-
worden ist – auch schon vor der Einrichtung als Corona-
Impfhotline. Mittlerweile haben 88 Prozent der Deutschen 
schon einmal davon gehört oder gelesen, und fast jeder Dritte 
kann die Nummer 116 117 korrekt angeben. Zwei Jahre zuvor 
war nur rund jeder Siebte dazu in der Lage. 
 

Geht es allerdings um Corona, halten viele Menschen das 
Krankenhaus dennoch für die bessere Wahl: Insgesamt 30 
Prozent würden bei einem Verdacht auf eine Infektion mit 
dem Virus lieber die Notaufnahme aufsuchen, obwohl sie 
schon einmal vom ärztlichen Bereitschaftsdienst gehört ha-
ben oder sogar die Telefonnummer 116 117 korrekt angeben 
können. 
 

Auch hinsichtlich der Gründe für den Besuch in der Notauf-
nahme haben sich die Prioritäten seit der Corona-Krise ver-
schoben: So gibt aktuell nur noch rund ein Viertel der Befrag-
ten an, sich dort medizinisch besser versorgt zu fühlen als in 
einer Arztpraxis. 2019 sagten dies hingegen noch fast doppelt 
so viele Umfrageteilnehmer. In Pandemiezeiten geht außer-
dem nur noch jeder Zehnte in die Notaufnahme, weil er dort 
sofort Hilfe erhält, ohne vorher einen Arzttermin vereinbaren 

zu müssen. 2019 argumentierte so noch ein Viertel der Be-
fragten. Dies spricht dafür, dass seit der Krise weniger Men-
schen zum Arzt gehen als zuvor - offenbar auch aus Angst vor 
einer Ansteckung mit dem Corona-Virus. 
 

Auch folgende Umfrageergebnisse bestätigen dieses Bild: Von 
denjenigen, die seit März 2020 trotz gesundheitlicher Be-
schwerden nicht in der Notaufnahme waren, sagt zwar die 
große Mehrheit, später doch noch eine Arztpraxis kontaktiert 
zu haben. Allerdings geben auch knapp 60 Prozent der Be-
fragten an, die Beschwerden ohne eine Behandlung ausgehal-
ten zu haben. Gut die Hälfte hat sogar versucht, sich stattdes-
sen selbst zu behandeln. 
 

Bei gesundheitlichen Beschwerden sind viele Patienten oft 
verunsichert, denn für Laien ist es schwer einzuschätzen, ob 
es sich um einen Notfall handelt oder nicht. Mögliche Gefah-
ren hängen darüber hinaus vom Gesundheitszustand jedes 
einzelnen ab, zum Beispiel von eventuellen Vorerkrankungen. 
In lebensbedrohlichen Fällen wie bei Verdacht auf einen 
Schlaganfall, bei Blutungen oder Atemnot sollten Patienten 
auf jeden Fall den Rettungsdienst 112 rufen oder sich ins 
Krankenhaus bringen lassen. Wer die Notaufnahme jedoch 
mit Bagatellbeschwerden aufsucht und so die Wartezeit auf 
einen Arzttermin umgehen will, erschwert die Versorgung 
echter Notfälle allerdings erheblich. Damit genau das nicht 
mehr passiert, will die Bundesregierung die Notfallversorgung 
umkrempeln. Ziel ist eine stärkere Steuerung der Patienten 
über neue gebündelte Leitstellen und zentrale Anlaufstellen 
in Kliniken. Wie lange die Reform noch auf Eis liegt, hängt 
auch vom Verlauf der Corona-Krise ab. 
 

Notaufnahme oder Bereitschaftsdienst? 
 

112 bzw. Notaufnahme: Bei Lebensgefahr, sehr starken 
Schmerzen, Herzbeschwerden sowie schweren Verletzungen 
und Atemnot. Auch bei sehr starken bis unerträglichen 
Bauchschmerzen ist ein Besuch im Krankenhaus oder ein 
Anruf beim Rettungsdienst unter 112 angezeigt, denn mög-
licherweise handelt es sich um eine Blinddarmentzündung, 
einen Darm- oder Magendurchbruch. Auch bei Taubheitsge-
fühlen sollten Patienten lieber auf Nummer sicher gehen. 
 

116 117 bzw. Notfallpraxis: Bei nicht lebensbedrohlichen 
Beschwerden, wenn die Praxen geschlossen sind und die 
Behandlung nicht bis zum nächsten Tag oder bis nach dem 
Wochenende warten kann, etwa bei anhaltendem Brech-
durchfall, hohem Fieber oder starken Bauchschmerzen. Das 
Personal des ärztlichen Bereitschaftsdienstes berät die Anru-
fer und vermittelt die nächstgelegene ambulante Notfall- 
bzw. Bereitschaftspraxis. Außerdem erfahren Patienten dort 
alles rund um das Corona-Virus, unter anderem wie bei einem 
Verdacht auf eine Infektion vorzugehen ist und wie die Imp-
fung abläuft. 
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